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Beibl~tt zur Pnrlarncntskorrcspondcnz. 17.Novenber 1948. 

Verp!l.chtung staatlicher Sägewerke <_ 

A n f r n g c b e a n t W ,0 r tun g. 

Der Bundesminister für Land-und Forst'\1irtschaft K r n. -u s gab auf' 

die von don Abg.S c h n c c b erg c r und Genossen in der Sitzung des 

Nationalrates VGO 27.0ktober d.J. eingebrachte l~fr~ee die naohstehende 

sc~iftlicho lLntwDrt: 

Die grHs.eren staatlichen Sägewerke ucrdcn schon seit einer Reihe 

.,on Jahron verpachtet, ucil- der Genero.ldirektion der Östcrrcichischen Bundcs­

to:rste zur FU.hrung der Sägen nicht das not'1endigc Betriebskapita.l zur Verfügung 

s~eht. Die von der Finanzverwaltung alljährlioh zur Vcrfüeung gestellten Dc­

t~icbskrcdite reichen nicht aus, wo die Holzschlägerung und die Holzbringung 

restlos in eigener Regie durchführen zu können, Die Bundesforste- sind daher _ 

genötigt, auch Stockverkäufe vorzunchoen. Erf~Jlrungsgeoäss bekocoen die Säge­

werke das investierte Gel.d erst nach Vers~hnittt Versand und Export des 

S~hnittmltel"ials herein. Bis ZurJ Einfliessen der Einnahnen aus dem Schnitt­
mterialverkauf' wird in Sägobctrieb durchschniftlich rrit einer Uolaufzeit 

bis au einen Jahr gerechnet. Da Kredite in diesen ~usnass den Österreichischen 

nundcaforsten nicht zur Verfügune gestellt uerden, ist die Verpachtung grössc­

~er Sägewerke notwendig ecwordcu. 

Ausser den Betricbskn~ital ist zur Führune d~r Sägen noch ein sehr 

beträohtlicher Investitionsnufwandfür die kufrechterhaltung und Erneuerung 

des ~8chinenparkes zun Zwecke der SteigerunG ~cr Leistung und Konkurrenz­

fähigkeit erforderlich .. \1ei tcrs n,iissten noch die kriegsbedingte Vernachlässiet1~.:!~ 

der Bot~lQbsanlagen aufgeholt, die fehlenden uährend des Krieges abnontierten 

lIaschinon ergänzt, der llischincnpark zeitgcoäss nodernisiert und die zum 

Sägewerksbetrieb gehörigen Uohnungen verbessert ~orden. Den Bundesforsten 

stehan ~efUr Ubcrhaupt keine staatlichen ~ttel zur Verfügungo Die privaten 

Päohter 8 ind durch Auf'nah1:le von Bankkredi ten und Einräuoung eines entsprechen,\}" .;. 

J.morti8ationszei traUIles in d.er Lage, diese Verbesserungen durchzuführen. 

AUSSOl" den Betriebs-und Invcstitionskre4it fehl.t clen Bundesforsten dn:3 

zur FUhrung von Holzindusiricn ~achlich geschulte und erfahrene Personal. 

H1efUr sind nicht nur Sägcfachkenntnisse und Betricbserfo.hrung-en unerlässlich 1 

sondern es gehört auch eine grosse knuftiännische Routine dazu, UIl den In-und 

AUllandsmarkt richtig auszuschöpfen und der Konkurrenz a.uf deo üeltholzoarkte 

gewa.chsen zu sein. 
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14.J3ciblatt Beiblatt zur Pnrlancntskorrcspondenz. l7.Nüvernber 1948~ 

Das Gusswerker Sägewerk ist ein sehr Urlfrulgreichcr Betrieb, der nur 
dann erfolgreich arbeiten kann, wenn er untQr.höchstqualifizierter faohmänni­

scher Leitung steht. Es ist aber sehr schwierig, für die Bundesforste solche 

erstklassige. Sägefnc~~~r zu gewinnen, waso nehr als naoh den bisherigen 

Erfahrungen eine den Privatsügeindustrien annähernd gleiche Entlohnung für 
Leiter. der Sägewerke der Österreichischen Bunc1esforste nicht erreicht werden 

konnte. Das Personal der Österreichischen J3undcsforste ist ausschliesslich ;ft1,. 

die forstlichen Aufgaben vorgebildet und geschult und kann daher für diese 

Industriebetriebe nieht verwendet werden • 

. A.us diesen Erfahrungen heraushat bereits die" frühere St:'..ts:tor8tv~r ... 

ualtung im AckerbaUDinisteriun, bzwo in Bundes=dnisteriuo für· Land-und Forst­

wirtschaft sämtliohe Konoerzsägen verpachtet, TIdlchem Beispiele die General­
direktion der Östcrreiohischcn Bundesforste inder ZC:it von 1926 bis 19a8 

gefolgt ist. Bemerkt wird dazu, dass die Reichsforstverwaltung in den Jahren 
1938 bis 1945 nach denselben Grundsätzen vorging und sogar noch die kletnen 

Regiesägen zur V~rpachtung brachte co Erwühno.nsi1ert ist aueh der Umstand, dass 

io Deutsohen Reiche keine Staatsforstverwaltung eine Säge in Eigenregie 

gef'tlhrthat .. 

• \nlass zur Verpachtung des Sägewerksbet~iebcs Gusswerk an Max Gleaingcr 

W3r folgender Unstand: Kurz nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 

in Österreioh wurde der dtlDa1igc Pächter des Sägewerkes Siegcund Glesi.nger 

gezwungen, von der Verpachtung, die noch bis 1943 gelaufen wäre, ZQ Guasten 
eines Konsortiuos, der "Guss'Werker Säge-und Holzindustriegesellsehaft tt , zurtick-, 

autreten, mit den einPaehtvertrag nit einer Laufzeit bis 30.Septembor 1952 

abgesohlossen wurde. Nach den Zusnr~lcnbruch des Deutschen Reiches trat tm Jahre 

1946 der Sohn des verstorbenen Sie~und Glosinßor, Max Glosinger, mit Uioder­
gutmaohun~bZw.Rückstellungsansprüohen nuf, die 10 Sinne der Rüekstellungs­

gesetze nicht abgelehnt werden konnten~ In Zuge der diesbezüglichen Verhand­

lungen trat der für die Sägcpächtcrin "GusswerltGr Säge-und Holzindustrie­

gc.ellsobatt tl bestellte öffe.ntliche Verwa.ltr.::r ci t GenebI:1igung dos Bundesmini­

steriucs für Ver05genssicherung und TIirtschnftsplanung von der Pachtung dea 

Sägewe~kes zu Gunsten des geschädigten Vo~bcsitzcrs Gl~siDgerzuFaok. 

Bei dieser Saoh';'und Rechtslage IlUsstc die Generaldirektion deZ' ÖstcrrL':'­
ohischen Bundesforste de:c Eintritt des 1In!t Glesil'l.ger in die Pa.ohtung des Säce­
werkes Gusswerk zwangsläufig zusticoen~ 

Die Verpachtung dos SägewQrksbctricbes in Neuberg ist von den Bundes­

forsten nioht in .\ussioht genonucl1. 

-:'--.-.-0'" 
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